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Die vorgelegten Fallstudien bestätigen das nicht. Es ist kein Evi-
denzschluß, daß das auf der Hand liegende territoriale Erweiterungs-
streben der Fürsten nach dem Aufstieg zum Königtum fortgesetzt
wurde zur dauerhaften Behauptung der eigenen Dynastie auf Reichs-
ebene. Das Reich war etwas anderes als die Territorien, das Königtum
beruhte nicht einfach auf akkumulierten Landesherrschaften. Hier ge-
rät man mit dem Hausmachtbegriff in eine Explikationslücke, die die
Sicht des Königs und des Fürsten nicht zusammenbringt. Die Vor-
gänge vor allem in Tirol belegen das deutlich. Der landesherrliche Zu-
gewinn kostete die Wittelsbacher im Nachhinein den Thron, und
Ludwig der Bayer und sein Sohn ahnten das auch. Die Hausmachtvor-
stellungen sind hier kein passendes Modell. Nur die Konfrontation
der kaiserlichen Verantwortung für das Reich mit den territorialen,
dynastischen Eigeninteressen macht den Gang der Dinge verständlich.
Ludwig und sein Sohn handelten aus Reichsbewußtsein, als sie das Ti-
roler Territorium übernahmen, damit zugleich aber das Reich für sich
verloren. Sie kämpften um die Stabilität des Imperiums und riskierten
den Erhalt ihrer imperialen Macht. Königtum und Hausmacht gingen
hier nicht zusammen. In der Literatur wird das Selbstverständnis des
Königs, Sachwalter einer übergeordneten Integrationsinstanz zu sein,
die auf dem Gleichgewicht der fürstlichen Gewalten beruhte, fast nie
ernstgenommen, sondern nur als Topos gesehen184. Man glaubt nicht
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